
Nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB-E sollen 
Verpflichtungen künftig mit ihrem „nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrag“ bewer-
tet werden. Diese eher harmlos wirkende 
Formulierung beinhaltet wesentliche Än-
derungen gegenüber den bisherigen Bi-
lanzierungsgepflogenheiten. Anders als 
bisher werden künftige Veränderungen 
der Bewertungsparameter, wie z. B. Ent-
geltsteigerungen, Rentenanpassungen 
und künftige Veränderungen des Zins-
niveaus im Rahmen der Bewertung be-
rücksichtigt. Ein ähnliches Gedankengut 
findet sich bereits bei den internationa-
len Rechnungslegungsvorschriften der 
IFRS. Durch das BilMoG ist also auch im 
Bereich der Bilanzierung von Pensions-
verpflichtungen eine Annäherung an die 
IFRS-Regeln vorgesehen. 

Der Tradition der deutschen Rechnungs-
legungsvorschriften folgend, beschränkt 
sich der Gesetzentwurf auf eine allge-
meine Beschreibung der künftigen Be-
wertungsprinzipien. Vorgaben für eine 
bestimmte versicherungsmathematische 
Bewertungsmethodik werden hiernach 
nicht getroffen. In der gegenwärtigen Bi-
lanzierungspraxis werden Pensionsver-
pflichtungen häufig nach dem steuer-
lichen Teilwertverfahren bewertet und 
nicht nach der Projected-Unit-Credit-

Methode (PUC-Methode) wie sie im 
Rahmen der IFRS-Bilanzierung zumin-
dest bei kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen anzuwenden ist. Auch wenn die 
Änderung der Bewertungsmaßstäbe für 
Pensionsverpflichtungen keinen Einfluss 
auf die Steuerbilanz haben wird, kann 
dennoch erwartet werden, dass die Bi-
lanzierungspraxis wohl an dem steuerli-
chen Teilwertverfahren festhalten wird, 
allerdings unter Berücksichtigung der ge-
änderten Vorgaben. 

Die wesentliche Änderung gegenüber 
der bisherigen Bilanzierungspraxis um-
fasst also die Berücksichtigung künfti-
ger Trends bei den wesentlichen Bewer-
tungsparametern. Dies betrifft sowohl 
die Erwartung über künftige Gehalts-
steigerungen der Arbeitnehmer, die An-
passung von Rentenzahlungen für Pen-
sionäre, aber auch Annahmen über die 
künftige Fluktuation von Arbeitnehmern. 
Diese Berücksichtigung erfolgt üblicher-
weise anhand von standardisierten An-
nahmen, die pauschaliert in die Bewer-
tung einfließen. 

Ein wesentlicher Bewertungsparameter 
betrifft auch den Rechnungszins. Nach 
der Gesetzesbegründung soll der Rech-
nungszins aus einer durchschnittlichen 
Null-Coupon-Zinsswapkurve bei einer 
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Bilanzierung von Pensionsverpflich-
tungen nach dem neuen Bilanzrechts- 
modernisierungsgesetz (BilMoG)
Im Mai 2008 wurde der Regierungsentwurf für das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) vorgelegt. Derzeit wird damit gerechnet, dass das BilMoG das 
Gesetzgebungsverfahren durchlaufen wird und spätestens für Geschäftsjahre an-
zuwenden ist, die nach dem 31.12.2008 beginnen. Neben anderen wesentlichen 
Änderungen ist auch eine Anpassung der Bilanzierung von Pensionsverpflichtun-
gen vorgesehen. Diese Änderungen betreffen gleichermaßen die Bilanzierung 
von Verpflichtungen für Jubiläumszahlungen wie auch für Verpflichtungen aus 
dem Altersteilzeitgesetz. 
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Laufzeit von 15 Jahren abgeleitet werden. Nach gegen-
wärtigen Verhältnissen dürfte sich hierbei der Kapitalisie-
rungszinssatz in einer Bandbreite zwischen 4,5 und 5 % 
bewegen. 

Es kann erwartet werden, dass der nach den Vorgaben 
des BilMoG errechnete Wert der Pensionsverpflichtung 
deutlich über dem Wert liegen wird, der sich unter An-
wendung der bisherigen Bilanzierungsmethode ergibt. 
Die Erhöhung des Rückstellungswertes führt für die be-
troffenen Unternehmen unter Umständen zu einer er-
heblichen Ergebnisbelastung, dessen Höhe im Wesentli-
chen von der bisherigen Bilanzierungsweise abhängig 
ist. Wird beispielsweise bei der Rückstellungsberechnung 
von einem Rechnungszins von 6 % ausgegangen, ergibt 
sich ein größerer Unterschiedsbetrag, als wenn die Rück-
stellung bislang auf Basis von 5 % errechnet wurde. 

Um die Ergebnisbelastung für die Unternehmen nicht zu 
stark werden zu lassen, sieht Art. 65 EG HGB-E vor, dass 
der Unterschiedsbetrag über einen Zeitraum von 15 Jah-
ren verteilt werden kann. Diese Verteilung muss nicht in 
gleich bleibenden Raten bestehen, sondern kann bei-
spielsweise in Abhängigkeit von dem Ergebnis des jewei-
ligen Geschäftsjahres erfolgen. Hat diese Regelung im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren Bestand, ergibt sich 
hieraus natürlich ein erheblicher Gestaltungsspielraum 
für die Übergangsfrist. 

Problematisch dabei ist, dass je nach wirtschaftlicher Be-
deutung der Pensionsverpflichtung die Vergleichbarkeit 
der Jahresabschlüsse – und hierdurch ausgelöst die Ana-
lysemöglichkeit durch außenstehende Dritte, wie z. B. 
Banken – stark eingeschränkt ist. Dies wird künftig sicher-
lich zu einem erhöhten Erklärungsbedarf führen. 

In § 285 Satz 1 Nr. 24 HGB-E ist darüber hinaus vorgese-
hen, im Anhang das angewandte „versicherungsmathe-
matische Bewertungsverfahren und die grundlegenden 
Annahmen“ bei der Bewertung der Pensionsverpflichtun-
gen anzugeben. Neben dem angewandten Bewertungs-
verfahren betrifft dies beispielsweise den angewandten 
Rechnungszins, biometrische Rechnungsgrundlagen, die 
Erwartung über Entgeltsteigerungen und Rentenanpas-
sungen usw. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass im Bereich 
der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen durch die 
neuen Bilanzierungsregeln eine Annäherung an interna-
tionale Bilanzierungsstandards erreicht werden soll. Die-
se werden allerdings nicht übernommen, so dass sich 
durchaus noch Abweichungen ergeben können. Insbe-
sondere wegen der vorgesehenen Verteilungsmöglichkeit 
des Unterschiedsbetrages zwischen den Rückstellungs-
werten nach bisherigen und nach neuen Bewertungsre-
geln in einer Übergangszeit von 15 Jahren wird sich die 
Analyse der Jahresabschlüsse durch außenstehende Bi-
lanzleser erschweren. 

Fortsetzung von Seite 1

Editorial

Der Einbruch der Preise auf dem amerikanischen Grund-
stücksmarkt hat zu einer fundamentalen Krise des weltweiten 
Finanz- und Bankensystems geführt. In komplizierten Fonds-
strukturen wurden Finanzinstrumente mit unterschiedlichen 
Risiken gemischt, so dass vermeintlich sichere Wertpapiere 
mit einer hohen Rendite entstanden. Dies hat solange funk-
tioniert, wie sich die Preise auf dem amerikanischen Grund-
stücksmarkt kontinuierlich nach oben bewegten. Diese Blase 
ist allerdings nach kurzer Zeit geplatzt. 

In den Jahresabschlüssen der Kreditinstitute waren zum Teil 
erhebliche Wertberichtigungen erforderlich, die das Eigenka-
pital dieser Institute und ihre Bonität belasteten. Daraufhin 
mussten Darlehen an diese Institute abgewertet werden. Das 
Ergebnis ist ein dominoartiger Wertberichtigungsbedarf, der 
sich durch das gesamte Bankensystem zieht und zu einem 
Fortdauern der Krise führt. Dieser Effekt wird in Bankenkrei-
sen bereits als „prozyklische Dynamik“ bezeichnet. Die In-
vestmentbank Lehman Brothers ist hierbei nur das jüngste 
Opfer. Zur Durchbrechung dieses Teufelskreises forderten füh-
rende Bankenvertreter nun, die strengen IFRS-Bilanzierungs-
regeln, die eine Bewertung von Handelspapieren mit ihrem 
Tageskurs zwingend vorgeben, an diesem Punkt aufzuweichen 
und den Banken zu erlauben, durch Ausübung von Wahl-
rechten eigentlich erforderliche Abwertungen zu unterlassen. 

Diese Argumentation mag zwar auf den ersten Blick ver-
ständlich erscheinen. Dennoch reibt sich der mittelständi-
sche Unternehmer verwundert die Augen. Man muss sich 
nur die Reaktion eines finanzierenden Kreditinstitutes vor Au-
gen führen, sollte ein Unternehmer wegen einer Krise sei-
nes Unternehmens darum bitten, die allgemeinen Bilanzie-
rungsregeln doch einmal kurzfristig so anzupassen, dass die 
Situation sich nicht ganz so kritisch darstellt. Selbst wenn ein 
Kreditnehmer den Mut hätte, ein entsprechendes Ansinnen 
vorzutragen, würde er mit Sicherheit auf vollständiges Unver-
ständnis stoßen. 

Dass in Bankenkreisen ungerührt ein entsprechendes Ansin-
nen diskutiert wird (allerdings wird das Vorhaben nicht von 
allen Banken unterstützt), zeigt, dass mit unterschiedlichem 
Maß gemessen wird. Ungeachtet der dahinter stehenden 
Problematik erschüttern solche Überlegungen noch weiter das 
Vertrauen in das bestehende Bankensystem.

Peter Schwendinger
vereidigter Buchprüfer, Steuerberater
Partner und Geschäftsführer der ATG
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Der EuGH hat mit Urteil vom 12.2.2008 „Willy 
Kempter“ seine Rechtsprechung zur Durchbre-
chung der Bestandskraft gemeinschaftsrechts-
widriger Verwaltungsentscheidungen erweitert. 
Demnach führen gegen das Gemeinschafts-
recht verstoßende Verwaltungsakte dazu, dass 
diese Verwaltungsentscheidungen als „schlecht-
hin unerträglich“ anzusehen sind mit der Folge, 
dass der Grundsatz der Gemeinschaftsrechts-
konformität Vorrang vor der Rechtssicherheit 
hat und folglich der Verwaltungsakt (Steuerbe-
scheid) aufzuheben sei.

Nach dem geltenden deutschen Steuerrecht er-
langen Steuerbescheide mit ihrer Bekanntga-
be an die Betroffenen Wirksamkeit. Nach Ab-
lauf der Rechtsbehelfsfrist tritt im Allgemeinen 
die Unanfechtbarkeit und damit im Interes-
se der Rechtssicherheit auch grundsätzlich Be-
standskraft ein. 

Im Urteil „Willy Kempter“ lässt der EuGH nun-
mehr unter strengen Voraussetzungen die 
Rücknahme von bestandskräftigen Verwal-
tungsakten zu. Im Urteilsfall dann, wenn die 
Entscheidung des Gerichts auf einer unrichti-
gen Auslegung des Gemeinschaftsrechts be-

ruht. Es ist auch nicht erforderlich, dass sich 
der Betroffene selbst i.R.d. gerichtlichen inner-
staatlichen Rechtsbehelfs ausdrücklich auf das 
Gemeinschaftsrecht berufen muss. Außerdem 
macht der EuGH deutlich, dass die Möglichkeit, 
einen Antrag auf Überprüfung einer bestands-
kräftigen Verwaltungsentscheidung zu stellen, 
durch das Gemeinschaftsrecht in zeitlicher Hin-
sicht nicht beschränkt wird. Die Mitgliedstaaten 
können jedoch im Einklang mit den gemein-
schaftsrechtlichen Grundsätzen der Effektivi-
tät und der Äquivalenz angemessene Rechtsbe-
helfsfristen festlegen.

Die Aussagen im Kempter-Urteil gelten bei-
spielsweise auch für einen Umsatzsteuerbe-
scheid, denn was für den nicht steuerlichen 
Verwaltungsakt gilt, muss auch für den Steu-
erbescheid maßgebend sein. Die gemein-
schaftsrechtlich verankerten Grundsätze des 
Effizienz- bzw. Äquivalenzgebots gelten in al-
len Rechtgebieten, sodass ihre Einhaltung so-
mit nur gewährleistet ist, wenn auch Steuerbe-
scheide an diesen Geboten gemessen werden. 
Verwaltungsakte und Steuerbescheide werden 
folglich gleichwertig behandelt. 

Wir hatten bereits berichtet (Wirtschaft & 
Steuern aktuell 3/2008), dass einkommen-
steuerliche Verlustvorträge aufgrund einer 
Rechtsprechungsänderung in Zukunft nicht 
mehr auf die Erben übertragen werden kön-
nen. Der BFH bestimmte dabei, dass dies 
erst für Erbfälle ab dem 13.3.2008 gelten 
solle. Die Finanzverwaltung verlängerte die 
Frist für die weitere Anwendung der bishe-
rigen großzügigeren Verwaltungspraxis nun 
bis zum 18.8.2008, so dass Verluste erst bei 
Erbfällen ab dem 19.8.2008 untergehen. Die 
teilweise diskutierte Verlängerung bis zum 
31.12.2008 wurde dagegen nicht umgesetzt. 

Die geänderte Praxis führt dazu, dass zu-
künftig ein noch größeres Augenmerk auf 
hohe Verlustvorträge gelegt werden muss. 
Zwar ist der Zeitpunkt eines Erbfalls nicht ge-
staltbar, oft jedoch zumindest absehbar, so 
dass rechtszeitig Gestaltungsmittel ergriffen 
werden können.

Bislang war nur auf Verwaltungsebene in 
Deutschland geregelt, dass Untervermittler, die 
im Auftrag eines anderen Versicherungsmaklers 
Versicherungsaufträge vermitteln, in den Ge-
nuss der Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 11 
UStG kommen. Das BMF stellte im Schreiben 
vom 13.12.2003 fest, dass entscheidend sei, ob 
die Untervermittlung von Versicherungspro-
dukten allen wesentlichen Aspekten der Versi-
cherungsvermittlungstätigkeit entspreche. Die 
Tatsache, dass es an einer direkten Vertragsbe-
ziehung zu einer der späteren Vertragsparteien 
fehlt, sei nicht zu beachten. 

Diese Praxis wurde nunmehr durch den EuGH 
mit dem Urteil vom 2.4.2008 (Rs. C-124/07, 
J. C. M. Beheer BV) bestätigt. Zu entscheiden 
hatte der EuGH über die Auslegung der in 
Art. 13 Teil B Buchst. a der sechsten Richtlinie 
77/388/EWG niedergelegten Umsatzsteuer-
befreiung für Versicherungsumsätze. In seiner 
Entscheidung verneinte der EuGH, dass eine 
unmittelbare Verbindung als Untervermittler zu 

den Parteien des Versicherungsvertrages be-
stehen müsse. 

Damit knüpft das Gericht an die Grundsätze 
seines Ludwig-Urteils an (Rs. C-453/05 vom 
21.6.2007, HFR 2007,915), wonach die Um-
satzsteuerfreiheit der Untervermittlung von 
Krediten nicht schon deshalb verneint werden 
könne, weil die unmittelbare Verbindung zum 
Kreditgeber fehlt (vgl. BMF Schreiben vom 
29.11.2007). Umsatzsteuerfrei sind u. a. auch 
die über die Vermittlung hinausgehenden Ver-
triebsleistungen, wie solche der Bestandspfle-
ge und vertriebsorganisatorische Leistungen.

Davon sind solche Fälle zu unterscheiden, in 
denen die Vertragsparteien Sub-Unternehmen 
mit einem Teil der aus dem Vertrag resultieren-
den Sacharbeit betrauen. Hierbei fehlt es an den 
wesentlichen Aspekten der Versicherungsver-
mittlertätigkeit, wie Kundensuche und Kontakt-
herstellung zwischen Kunden und Versicherer.

Jeder Steuerbürger erhält bis zum 31.12.2008 
eine neue Steueridentifikationsnummer 
(Steuer-ID), die für die Einkommensteu-
er vorgesehen ist. Diese einheitliche Steuer-
nummer gilt „lebenslänglich“ nach der Zu-
teilung und wird bei den Finanzbehörden 
sogar noch über den Tod hinaus bis zu 20 
Jahre gespeichert. Das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) hat seit August 2008 begon-
nen, allen deutschen Steuerpflichtigen, egal 
ob Baby oder Urgroßvater, die lebenslange 
Steuer-ID zuzusenden. Die Steuernummer 
besteht aus elf Ziffern, die „nichtsprechend“ 
sind. Das heißt: Aus der Zahlenkombination 
können keine Rückschlüsse auf den Steuer-
pflichtigen gezogen werden. Folgende Daten 
werden gespeichert: Familienname, frühere 
Namen, Vornamen, Doktorgrad, Tag und Ort 
der Geburt, Geschlecht, gegenwärtige oder 
letzte bekannte Anschrift, zuständige Finanz-
behörden, Sterbetag. Weitere Daten werden 
nicht gespeichert. Die Steuer-ID muss für 
eine Übergangszeit zusätzlich zu der bisheri-
gen Steuernummer künftig bei Anträgen, Er-
klärungen oder Mitteilungen gegenüber Fi-
nanzbehörden angegeben werden.
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Nach noch geltendem Erbschaftsteuer-
recht kann es sich lohnen, Privatvermögen 
wie beispielsweise Immobilien oder Kapital-
vermögen mittels einer gewerblich gepräg-
ten Personengesellschaft in Betriebsvermö-
gen zu verwandeln. Auf diese Weise können 
die nicht unerheblichen Begünstigungen für 
Betriebsvermögen bei der Übertragung der 
Anteile an der vermögensverwaltenden Per-
sonengesellschaft genutzt werden. Die ge-
plante Erbschaftsteuerreform wird dieser 
Gestaltung zukünftig jedoch einen Riegel 
vorschieben. Nach noch geltender Rechtsla-
ge können große Privatvermögen unter Nut-
zung einer vermögensverwaltenden GmbH 
& Co. KG steuergünstig übertragen werden. 
Dies wird voraussichtlich noch bis zum Jah-
resende möglich sein.

Muss die GmbH & Co. KG jedoch erst noch 
gegründet werden, besteht folgendes Prob-
lem: Die notwendige gewerbliche Prägung 
einer Personengesellschaft beruht darauf, 
dass nur Kapitalgesellschaften persönlich 
haftende Gesellschafter sind und kein Kom-
manditist zur Geschäftsführung befugt ist. 
Dies kann mittels einer GmbH & Co. KG 
grundsätzlich ohne Probleme erreicht wer-
den; bei Gesellschaften, die ausschließlich ei-
genes Vermögen verwalten jedoch erst zum 
Zeitpunkt der Eintragung der Gesellschaft 
ins Handelsregister. Bis zur Eintragung gel-
ten die Vorschriften für die GbR analog, so 
dass alle Gesellschafter unbeschränkt haften. 
Damit handelt es sich zu diesem Zeitpunkt 
streng genommen nicht um eine gewerblich 
geprägte Personengesellschaft, so dass die 
erbschaftsteuerliche Begünstigung für Be-
triebsvermögen keine Anwendung findet. 

Die Finanzverwaltung hat inzwischen verlau-
ten lassen, dass sie dieser Rechtsauffassung 
folgt und die Begünstigung nur bei Übertra-
gung nach Eintragung ins Handelsregister ge-
währt werden soll. Das Finanzgericht Münster 
hat diese streng formale Rechtsauslegung be-
reits bestätigt. Ein entsprechendes Revisions-
verfahren ist allerdings beim BFH anhängig. 
Ungeachtet des engen Zeitrahmens bis zum 
Jahresende empfehlen wir jedoch trotzdem, 
die Übertragung nicht bereits mit notarieller 
Gründung der vermögensverwaltenden Per-
sonengesellschaft, sondern erst nach Eintra-
gung dieser ins Handelsregister vorzuneh-
men. Auf diese Weise soll versucht werden, 
für Betriebsvermögen eine Begünstigung 
durch den Bewertungsabschlag zu erhalten.

Der Verkauf einer Immobilie innerhalb der 
zehnjährigen Spekulationsfrist ist steuerpflich-
tig. Aufgrund der auf breiter Front gesunke-
nen Immobilienpreise kann bei einem Ver-
kauf ein steuerlicher Verlust entstehen. Wird 
noch im Jahr 2008 ein Haus mit Verlust ver-
kauft, lässt sich dieser Verlust gem. § 23 EStG 
in der Zeit von 2009 bis 2013 nach dem neuen 
§ 20 Abs. 2 EStG mit Gewinnen aus Wertpa-
pierverkäufen (Kapitaleinnahmen) verrechnen. 

Nach § 20 Abs. 2 EStG sind ab 2009 neben 
Gewinnen aus nach dem Jahr 2008 erworbe-
nen Wertpapieren auch Erlöse aus Zertifikaten 
aufgrund der verkürzten Übergangsregel sowie 
generell Erlöse aus Finanzinnovationen steu-
erpflichtig. Wird die Immobilie hingegen erst 
nach dem Jahr 2008 veräußert, sind Verlus-
te aus Immobilienverkäufen nur noch mit ent-
sprechenden Gewinnen aus privaten Veräu-
ßerungsgeschäften verrechenbar. Der ab dem 
Jahr 2009 geänderte § 23 EStG umfasst nur 
noch Spekulationsgeschäfte mit Grundstücken 
und beweglichen Wirtschaftsgütern.

Somit besteht die einmalige Chance, den Immo-
bilienverlust jetzt steuerlich besonders effektiv zu 
nutzen. Die sogenannten Altverluste werden über 
§ 20 Abs. 6 EStG vorrangig mit den positiven Ka-
pitaleinnahmen verrechnet. Ab dem Jahr 2009 
realisierte und noch nicht auf Bankenebene so-
fort verrechnete Verluste werden vorgetragen. Sie 
können zeitlich unbegrenzt verrechnet werden.

Optimal genutzt werden können hohe Speku-
lationsverluste, indem diese durch den Kauf 
von Zerobonds, die im Jahr 2013 fällig werden, 
in vollem Umfang nutzbar gemacht werden. 
Mangels laufender Zinsen ergeben sich Kapi-
taleinnahmen lediglich in Form von realisierten 
Kursveränderungen. Diese stellen unabhängig 
von Laufzeiten stets Einnahmen aus Kapitalver-
mögen im Sinne des § 20 EStG dar, die dann 
mit dem Altverlust verrechnet werden können. 
Bei kleineren Verlusten reicht es schon, Anlei-
hen unmittelbar vor dem Zinstermin ab dem 
Jahr 2009 zu verkaufen. Dann werden die Ka-
pitaleinnahmen, die unter § 20 Abs. 2 EStG fal-
len, über die Stückzinsen vereinnahmt.

Der Bundestag hat am 13.8.08 mit Zustimmung 
des Bundesrates das neue Gesetz zur Ergän-
zung der Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terroristenfinanzierung (GwBekErgG) beschlos-
sen. Es trat am 21.8.08 in Kraft und dehnt beste-
hende Regelungen teilweise stark aus.

Nun sind es nicht mehr nur Banken und Frei-
berufler, die verpflichtet sind, die Identifizierung 
des Vertragspartners durchzuführen, neuer-
dings müssen auch Treuhänder und Treuhand-
modelle die Identifikationspflichten beachten. 
Das Gesetz sieht vor, dass die Durchführung 
der Identifikation vor oder während der Be-
gründung einer Geschäftsbeziehung durch-
zuführen ist. Zur Feststellung der Identität von 
natürlichen Personen müssen Name, Geburts-
ort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 
Anschrift festgestellt und mit einem gültigen 
Personalausweis oder Reisepass abgeglichen 
werden. Bei zu identifizierenden Gesellschaf-
ten müssen Firma, Name oder Bezeichnung, 
Rechtsform, Registernummer soweit vorhan-
den, Anschrift des Sitzes oder der Hauptnie-
derlassung und Namen der Mitglieder des Ver-
tretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter 
festgestellt und durch einen Auszug aus dem 
Handelsregister bestätigt werden. 

Ist der zu Identifizierende eine natürliche Per-
son und nicht persönlich anwesend, kann 

seine Identifizierung durch Vorlage einer be-
glaubigten Kopie seines gültigen Personal-
ausweises oder Reisepasses vorgenommen 
werden. In diesem Fall muss aber zusätzlich si-
chergestellt sein, dass die erste Überweisung 
vom Konto des zu Identifizierenden erfolgt.

Die Identifizierung kann auch durch Dritte aus-
geführt werden. Dabei bleibt die Verantwortung 
stets bei dem Verpflichteten. Das Gesetz unter-
scheidet zwischen Dritten, die ohnehin ei-
ner gewissen Kontrolle unterliegen wie z. B. 
Kreditinstitute, Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Versicherung und Versicherungsvermittler, 
und anderen Personen, die vom Verpflichteten 
im höheren Maße überwacht werden müssen. 
Letztgenannte können allerdings nur auf Basis 
einer vertraglichen Vereinbarung tätig werden 
und der Verpflichtete muss sich vorher und 
laufend von der Zuverlässigkeit der anderen 
Person überzeugen. 

Kann der Verpflichtete seine Pflichten aus dem 
neuen Geldwäschegesetz nicht erfüllen, darf 
die Geschäftsbeziehung nicht begründet oder 
fortgesetzt und keine Transaktion durchgeführt 
werden. Soweit eine Geschäftsbeziehung be-
reits besteht, ist diese vom Verpflichteten un-
geachtet anderer gesetzlicher oder vertraglich-
rer Bestimmungen durch Kündigung oder auf 
andere Weise zu beenden.
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Alle Steuerzahler
Aktuelle Rechtsprechung des BAG zum „Gewohnheitsrecht“

Mit Urteil vom 28.5.2008 hat das Bundesar-
beitsgericht entschieden, dass ein Arbeitneh-
mer einen vertraglichen Anspruch auf Zah-
lung einer Jubiläumszuwendung hat, wenn 
sein Arbeitgeber über zehn Jahre vorbe-
haltlos allen Mitarbeitern bei 10-jähriger 
Betriebszugehörigkeit eine Jubiläumszuwen-
dung in derselben Höhe zahlt. Dabei sind 
für das Entstehen einer entsprechenden 
„betrieblichen Übung“, im Volksmund „Ge-
wohnheitsrecht“ genannt, Art, Dauer und 
Intensität der Leistungen entscheidend. Eine 
Regel, wie bei jährlich an die gesamte Be-
legschaft gezahlten Gratifikationen, wonach 
eine Verbindlichkeit des Arbeitgebers bei 
dreimaliger vorbehaltloser Gewährung ent-
steht, gibt es bei Jubiläumszuwendungen 
jedoch nicht. 

Weiter führt das Gericht aus, dass dieser An-
spruch des Arbeitnehmers grundsätzlich 
nicht dadurch untergeht, dass der Arbeitge-
ber die bisher übliche Zahlung einstellt und 

der Arbeitnehmer dazu schweigt. Darüber 
hinaus kann zwar ein derartiger Anspruch 
des Arbeitnehmers auch durch eine geän-
derte gegenläufige „betriebliche Übung“ auf-
gehoben werden. Dies gilt aber nur dann, 
wenn der Arbeitnehmer das verschlechtern-
de Änderungsangebot des Arbeitgebers ent-
weder ausdrücklich annimmt oder der Ar-
beitgeber nach Treu und Glauben sein 
Schweigen als Zustimmung werten darf.

In einem weiteren Urteil vom 30.7.2008 hat 
das Bundesarbeitsgericht aber klargestellt, 
dass sich der Arbeitgeber durch einen ein-
malig im Arbeitsvertrag vereinbarten Frei-
willigkeitsvorbehalt wirksam davor schützen 
kann, dass ein Arbeitnehmer aufgrund „be-
trieblicher Übung“ auf einer Zahlung besteht. 
Mehrmalige Sonderzahlungen können in die-
sem Fall nicht zu einer Bindung des Arbeit-
gebers führen, selbst wenn die Zahlungen 
ohne weiteren Hinweis auf die Freiwilligkeit 
geleistet werden. 

Dies gilt allerdings nicht für alle Leistungen 
des Arbeitgebers, insbesondere nicht für 
laufendes Arbeitsentgelt. Auch dies hat das 
Bundesarbeitsgericht noch einmal bestätigt. 

Bei der Formulierung in Formulararbeitsver-
trägen ist jedoch Vorsicht geboten, da die-
se grundsätzlich dem Transparenzgebot des 
BGB entsprechen müssen. So ist bedenk-
lich, wenn dem Arbeitnehmer in einer Klau-
sel ausdrücklich ein Anspruch auf eine Son-
derzahlung gewährt wird, gleichzeitig aber 
in einer anderen Klausel das Fehlen eines 
Rechtsanspruches auf diese Sonderzahlung 
geregelt ist. Entsprechendes gilt für Formu-
lierungen, die eine Leistung des Arbeitgebers 
einerseits als freiwillig bezeichnen und ande-
rerseits unter Widerrufsvorbehalt stellen, da 
sich Widerrufs- und Freiwilligkeitsklauseln in 
diesem Fall ausschließen.

Die Verzahnung von Insolvenzordnung und 
Steuerrecht führt oft dazu, dass so genannte 
Sanierungsgewinne steuerlich erfasst wer-
den. Ein Sanierungsgewinn entsteht da-
durch, dass Schulden zum Zweck der Sanie-
rung ganz oder teilweise erlassen werden. 
Die entsprechende Erhöhung des Betriebs-
vermögens gilt grundsätzlich als Ertrag und 
führt zur Besteuerung. Die Folge ist, dass 
ein sowieso schon finanziell angeschlage-
nes Unternehmen einen Steuerbescheid mit 
einer kräftigen Nachzahlung bekommt, ob-
wohl sich die Liquidität nicht erhöht hat. 

Um dies zu vermeiden, hatte ursprünglich 
der § 3 Nr. 66 EStG unter bestimmten Vo-
raussetzungen solche Sanierungsgewin-

ne von der Steuer befreit. Durch das Gesetz 
zur Fortsetzung der Unternehmensteuerre-
form vom 29.10.1997 war diese Regelung 
von der christlich-liberalen Koalition auf-
gehoben worden. Mit BMF-Schreiben vom 
27.3.2003 (IV A6-S 2140-8/03, BStBl I 2003, 
240) wurde die Regelung des früheren § 3 
Nr. 66 EStG im Wesentlichen inhaltsgleich 
als Verwaltungsanweisung im Wege der Bil-
ligkeit wieder in Kraft gesetzt. Begründung: 
Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen 
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG zum 
1.1.1998 stehe in einem Zielkonflikt mit der 
neuen Insolvenzordnung, die anders als die 
bisherige Konkursordnung nicht mehr nur 
von der Liquidation und Verwertung des 
Schuldnervermögens ausgeht, sondern viel-
mehr auch dessen Sanierung bzw. einen Er-
halt anstrebt.

Im Urteil vom 12.12.2007 (1 K 4487/07) hat 
das Finanzgericht München die Stundung 
oder den Erlass einer Steuerzahlung auf-
grund eines Sanierungsgewinns unter An-
wendung des vorgenannten BMF-Schrei-
bens verneint. Gegen diese Entscheidung 
wurde Revision unter BFH VIII R 2/08 ein-
gelegt.

In seiner ablehnenden Entscheidung stellte 
das Finanzgericht insbesondere fest, dass 
die Verwaltungsregelung in Form des BMF-

Schreibens vom 27.3.2003 zur Steuerfreiheit 
von Sanierungsgewinnen gegen den Grund-
satz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
verstößt und deshalb keine Anwendung fin-
den kann.

Dies ist richtig. Eine Verwaltungsanweisung 
kann nur geltendes Recht umsetzen und 
eine Richtlinie zur einheitlichen Anwendung 
geben. Durch die Streichung des § 3 Nr. 66 
EStG hat der Gesetzgeber eindeutig seinem 
Willen Ausdruck verliehen, dass die Steuer-
freiheit von Sanierungsgewinnen nicht mehr 
gelten soll. Auch wenn das BMF-Schreiben 
den Konflikt zwischen Insolvenzordnung 
und Steuerrecht lösen möchte, so kann dies 
jedoch aus rechtssystematischen Gründen 
nicht durch eine Verwaltungspraxis im Wi-
derspruch zum Gesetz geschehen. Auch die 
Regeln der Auslegung greifen hier nicht, 
weil es eben keine ungewollte Regelungs
lücke gibt. 

Dieser Vorgang ist fast schon symptoma-
tisch für die Gesetzgebungsqualität der letz-
ten Jahre – nicht nur im Steuerrecht. Eine 
sinnvolle und wünschenswerte Regelung 
wird auf schlechte Weise umgesetzt, so dass 
hier der Steuerzahler der Leidtragende ist. Es 
bleibt nur zu wünschen, dass der Gesetzge-
ber hier nachbessert und eine entsprechen-
de gesetzliche Regelung wieder einführt.

Thomas Vogl
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner der ATG
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Keine Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen?
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Alle Steuerzahler
Das Arbeitnehmerdarlehen an Dritte und seine steuerliche  
Beurteilung

Unternehmen
Neue Möglichkeiten zur Realisierung ausgleichsfähiger Verluste?

Vor 1980 war es einem Kommanditisten 
noch möglich, durch sog. „Verlustzuwei-
sungsgesellschaften“ quasi unbegrenzt Ver-
luste auch über die Kommanditeinlage hin
aus steuerlich geltend zu machen. Dieser 
Gestaltung wurde durch Einführung des 
§ 15 a EStG ein Riegel vorgeschoben. Bei 
Kommanditisten und anderen haftungsbe-
schränkten Mitunternehmern dürfen Ver-
luste nur dann unbeschränkt abgezogen 
werden, wenn kein negatives Kapitalkonto 
entsteht oder sich ein solches erhöht. Zum 
Kapitalkonto in diesem Sinne zählt das Ka-
pitalkonto aus der (steuerlichen) Gesamt-
handsbilanz und Ergänzungsbilanz, nicht 
jedoch aus einer Sonderbilanz.

Jeder Zahlungsanspruch eines Gesellschaf-
ters gegen die Gesellschaft kann seinen Ur-
sprung im Gesellschaftsvertrag (z. B. Ge-
winnanteil) oder aber in einem daneben 
abgeschlossenen schuldrechtlichen Leis-
tungsaustauschvertrag (z. B. Darlehensver-
trag) haben. In der Praxis stellt sich daher die 
wesentliche Frage, welche Konten eines Ge-
sellschafters zum Kapitalkonto im Sinne des 
§ 15 a EStG zählen und damit als Verlustaus-
gleichspotenzial zur Verfügung stehen.

Entscheidend ist nicht die Bezeichnung 
der jeweiligen Konten (jedoch ein Indiz), 
sondern die gewollten zivilrechtlichen Fol-
gen. Für die Abgrenzung ist allein maß-
geblich, ob der jeweilige Zu- und Abgang 
gesellschaftsrechtlicher oder schuldrecht-
licher Natur ist. Von einem Kapitalkonto 
ist auszugehen, wenn nach dem Gesell-
schaftsvertrag auf dem zu beurteilenden 
Konto Verlustanteile des Gesellschafters 
erfasst werden, die stehen gebliebene 
Gewinne aufzehren können. Eine Verrech-
nung mit Verlustanteilen hat seinen Ur-
sprung regelmäßig nur im Gesellschafts-
verhältnis.

In seinem aktuellen Urteil vom 15.5.2008 
konkretisiert der BFH seine bisherige Recht-
sprechung: Auch ein „Darlehenskonto“ 
kann trotz vereinbarter fester Verzinsung 
Eigenkapitalcharakter haben, wenn dieses 
vertragsgemäß – und sei es erst bei einem 
Austritt des Gesellschafters – mit Verlustan-
teilen des Gesellschafters verrechnet wird. 

Vertraglich waren im Urteilsfall Entnahmen 
nur eingeschränkt möglich. Ob dies streit-
entscheidend war, ließ der BFH offen.

Durch die Qualifizierung des Darlehens-
kontos als Eigenkapital konnte der Gesell-
schafter weitere Verluste mit anderen posi-
tiven Einkünften ausgleichen und somit die 
Einkommensteuerlast mindern.

Sofort nutzbares Verlustausgleichspotenzi-
al kann u.U. durch folgende gesellschafts-
vertragliche Vereinbarung bei der Ausge-
staltung von Darlehenskonten geschaffen 
werden: Im Falle einer Liquidation oder 
des Ausscheidens eines Gesellschafters ist 
der Verlustanteil des Gesellschafters mit 
dem für den Gesellschafter geführten Dar-
lehenskonto zu verrechnen (sicherheits-
halber verbunden mit Entnahmebeschrän-
kungen).

Fazit: Die Ausgestaltung des Gesellschafts-
vertrags – insbesondere im Hinblick auf die 
Verrechnungsmöglichkeit von Verlusten – 
ist entscheidend für die Einordnung von 
Gesellschafterkonten als Sonderbetriebs-
vermögen oder als Eigenkapital i.S.d. § 15 a 
EStG und sollte ggf. angepasst werden.

Mit Urteil vom 7.2.2008 (VI R 75/06) hat 
der BFH erstmals zu der beruflichen Ver-
anlassung der Darlehensgewährung des 
Arbeitnehmers an einen Dritten Stellung 
genommen. Demnach wird die berufliche 
Veranlassung einer Darlehensgewährung 
nicht zwingend dadurch ausgeschlossen, 
dass der Darlehensvertrag mit dem allei-
nigen Gesellschafter-Geschäftsführer der
Arbeitgeberin (GmbH) statt mit der insol
venzbedrohten GmbH geschlossen wurde 
und die Darlehensvaluta an diesen geflos-
sen ist. 

Maßgeblich sind der berufliche Veranlas-
sungszusammenhang und der damit ver-
bundene konkrete Verwendungszweck des 
Darlehens. Folglich kann eine beruflich ver-
anlasste Darlehensgewährung auch dann 
bejaht werden, wenn der Darlehensemp-

fänger einer von mehreren Gesellschaftern 
oder Gesellschafter-Geschäftsführern einer 
GmbH ist. 

Der BFH machte deutlich, dass der wirt-
schaftliche Verlust einer Darlehensforde-
rung bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen und aus nichtselbständiger Arbeit 
unterschiedlich gewürdigt wird. So kann 
der Verlust nicht als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen an-
gesehen werden, wenn die Erzielung von 
Zinsen im Vordergrund stand. Lediglich 
Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Zinserträgen sind Werbungskosten.

Werbungskosten sind aber der Verlust der 
Darlehensforderung bei Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit, wenn der Arbeit-
nehmer das Risiko des Verlustes aus be-

ruflichen Gründen bewusst auf sich ge-
nommen hat, um z. B. seinen bestehenden 
Arbeitsplatz zu sichern oder einen neuen 
höherwertigen Arbeitsplatz zu erlangen.

Bei Vereinbarung eines Darlehens mit ei-
nem Dritten sollte im Vertrag immer der 
Grund für die Darlehensgewährung und 
bei der Überweisung der Verwendungs-
zweck angeben werden – nämlich dass 
der Betrag dem Arbeitgeber zugute kom-
men soll. Ebenso sollte das Darlehen auf 
ein Konto der Firma überwiesen werden. 
Außerdem muss der Arbeitnehmer glaub-
haft machen, warum er das Darlehen nicht 
direkt seinem Arbeitgeber gewährt hat 
und nachweisen, dass die Darlehensvalu-
ta wirklich dem Arbeitgeber zugute gekom-
men ist.
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Unternehmen
Übertragung von Grundstücken durch Gesellschafter auf eine 
vermögensverwaltende Personengesellschaft

Steuern
Grunderwerbsteuerfalle bei Gesellschafterwechsel  
oder Umstrukturierung

Mit Urteil vom 2.4.2008 (Az. IX R 18/06) 
hat der BFH seine Rechtsprechung zur Be-
handlung von vermögensverwaltenden Per-
sonengesellschaften im Ertragsteuerrecht 
weiter gefestigt. In dem vom BFH entschie-
denen Fall veräußerten Miteigentümer von 
Grundstücken ihre Miteigentumsanteile an 
eine vermögensverwaltende Personenge-
sellschaft. Die Miteigentümer der Grund-
stücke waren zugleich Gesellschafter dieser 
Personengesellschaft, die Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung erzielte. Der BFH 
hat entschieden, dass seitens der Personen-
gesellschaft kein Anschaffungsvorgang vor-
liegt, soweit der Anteil an den Grundstücken, 
der dem Gesellschafter nach der Veräuße-
rung der Grundstücke zuzurechnen ist, sei-
nen bisherigen Miteigentumsanteil nicht 
übersteigt. Das hat zur Folge, dass insoweit 
keine Absetzung für Abnutzung (AfA) als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung geltend gemacht 
werden kann.

Der BFH hat mit seinem Urteil erneut die er-
tragsteuerlich unterschiedliche Behandlung 
der sog. vermögensverwaltenden und der 

Komplexität und Gefahrenpotenzial des 
Grunderwerbsteuerrechts werden an zwei 
aktuellen höchstrichterlichen Entscheidun-
gen deutlich: Der BFH (Urteil v. 11.6.2008 - 
II R 58/06) hatte im ersten Fall einer „ABC-
GbR“ (je 1/3-Anteil), die ein Grundstück 
an A und seine Frau F je zur Hälfte über-
trug, über Grunderwerbsteuer (GrESt) zu 
entscheiden. Der Erwerb unter Ehegatten ist 
GrESt-frei, ebenso Erwerbe von Personenge-
sellschaften durch deren Gesellschafter im 
Verhältnis der Beteiligung. Als Kombination 
der Regelungen ist auch der Übergang eines 
Grundstücks von einer Personengesellschaft 
auf Ehegatten von Gesellschaftern anteilig 
steuerfrei. Der BFH verneinte dennoch die 
partielle GrESt-Freiheit für F. A habe „seinen 
Anteil am Grundstück“ (2/6) wirtschaftlich an 
sich selbst übertragen, dies sei insoweit GrESt-
frei (für ihn noch 1/6 GrESt-Pflicht). Insgesamt 
besteht Steuerpflicht für 2/3 des Wertes (v. g. 
1/6 + 3/6 der F). Eine zusätzliche Steuerfrei-
heit für F wäre denklogisch falsch. 

Im zweiten Fall (BFH, Urteil v. 2.4.2008 - II R 
53/06) brachten A und B ihre 50 %-Anteile 

mitunternehmerischen – d. h. der gewerb-
lichen bzw. gewerblich geprägten – Perso
nengesellschaft hervorgehoben. Für die Frage 
der Zurechnung der Wirtschaftsgüter wird die 
vermögensverwaltende Personengesellschaft 
steuerrechtlich als nicht existent angesehen. 
Die Wirtschaftsgüter werden vielmehr anteilig 
den Gesellschaftern zugerechnet. Daher führt 
die Übertragung von Wirtschaftsgütern eines 
Gesellschafters auf eine vermögensverwal-
tende Personengesellschaft nicht zu einer An-
schaffung, soweit der Gesellschafter am Ge-
samthandsvermögen beteiligt ist oder wird. In 
diesem Umfang kommt es steuerrechtlich zu 
keinem Wechsel des Rechtsträgers.

In der Gestaltungspraxis ist somit in jedem 
Einzelfall zu prüfen, ob die Übertragung von 
Wirtschaftsgütern durch Gesellschafter auf 
eine Personengesellschaft zu einer Anschaf-
fung führt. Dies ist unproblematisch, wenn 
die entgeltliche Übertragung auf eine mit-
unternehmerische Personengesellschaft er-
folgt. Eine solche mitunternehmerische Per-
sonengesellschaft entsteht bspw. durch 
Gründung einer GmbH & Co. KG, bei der 
nur die GmbH zur Geschäftsführung befugt 

an einer GmbH, die über Tochtergesellschaf-
ten Grundbesitz hielt, in eine AB-GbR ein. 
Der GrESt unterliegen neben dem Rechts-
trägerwechsel an Grundstücken auch fiktive 
Grundstücksübertragungen, wie z. B. die un-
mittelbare oder mittelbare Anteilsvereinigung 
von mindestens 95 % der Anteile an grund-
stückshaltenden Gesellschaften. Gegenstand 
der Besteuerung ist nicht der Anteilserwerb 
als solcher – er bildet nur den rechtstechni-
schen Anknüpfungspunkt der Besteuerung –, 
sondern die durch ihn begründete, spezifisch 
grunderwerbsteuerlich veränderte Zuordnung 
von Grundstücken. Dies ist vorliegend erfüllt, 
da sich mehr als 95 % der Anteile der Tochter-
gesellschaften mittelbar in der Hand eines Er-
werbers (der GbR) vereinigten. 

Die Gesellschafter argumentierten dagegen, 
es mache keinen Unterschied, ob sie als je-
weils 50 %-Eigentümer eines Grundstücks 
dasselbe an eine GbR übertrügen (unstrei-
tig steuerfrei gem. § 5 GrEStG) oder ob die 
Übertragung mittelbar über Gesellschaften 
erfolge. Der Gedanke des § 5 GrEStG müsse 
auf diesen Fall analog anwendbar sein. Der 

ist. Erwirbt eine mitunternehmerische Per-
sonengesellschaft Grundstücke von Gesell-
schaftern, so kann sie die auf die Gebäude 
entfallenden Anschaffungskosten im Wege 
der AfA als Betriebsausgaben geltend ma-
chen. Erfolgt der Erwerb unter Übernahme 
von Schulden, können auch die bislang ggf. 
steuerlich nicht berücksichtigungsfähigen 
Schuldzinsen als Betriebsausgaben geltend 
gemacht werden. 

Fazit: Bei der Übertragung von Grundstü-
cken durch Gesellschafter auf vermögens-
verwaltende Personengesellschaften ist eine 
Prüfung hinsichtlich der steuerlichen Auswir-
kungen geboten. Aus ertragsteuerlicher Sicht 
hat die vermögensverwaltende Personenge-
sellschaft kein Betriebsvermögen. Die Gesell-
schafter sind vielmehr steuerlich gesehen zu 
Bruchteilen an den Grundstücken der ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft 
beteiligt. Insoweit erfolgt eine Grundstücks-
übertragung durch Gesellschafter auf die 
Personengesellschaft ertragsteuerneutral mit 
der Folge, dass die Personengesellschaft kei-
ne Anschaffungskosten hat und damit keine 
AfA geltend machen kann.

BFH argumentierte formaler und verwies auf 
die mittelbare Anteilsvereinigung. Der Vor-
gang sei nicht dem Erwerb von Grundstücks
anteilen gleichzustellen, weil bei dem Er-
werb von Anteilen einer GmbH keine – von 
§ 5 GrEStG vorausgesetzte – Sachherrschaft 
an den Gesellschaftsgrundstücken vermit-
telt wird. 

Die Entscheidung mag dogmatisch richtig 
sein. In gleicher Weise hätte der BFH den 
Fokus auf die neu gegründete GbR legen 
können, die als Personengesellschaft kei-
ne andere Einflussmöglichkeit auf die Mut-
ter-GmbH hat als die beiden Gesellschafter 
einzeln. Nach dem Sinn der Befreiungsvor-
schriften der §§ 5 und 6 GrEStG wäre eine 
Entscheidung zugunsten der Steuerpflichti-
gen vertretbar gewesen.

Beide Entscheidungen verdeutlichen, dass 
in der Gestaltungspraxis bei Gesellschafter-
wechseln und Umstrukturierungen erhebli-
che Gefährdungen bestehen und ein sorgfäl-
tiger Blick auf die Grunderwerbsteuerplanung 
unvermeidlich ist.
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Steuern
Gewerblicher Grundstückshandel und gewerblich geprägte 
Personengesellschaften
Gewinne aus der Veräußerung von Im-
mobilien sind für Privatpersonen derzeit 
grundsätzlich steuerfrei, sofern diese au-
ßerhalb der Spekulationsfrist von 10 Jahren 
und im Rahmen einer privaten Vermögens-
verwaltung erzielt werden. Erfolgt die Ver-
äußerung hingegen im Rahmen eines sog. 
„gewerblichen Grundstückshandels“, han-
delt es sich um Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb, die der Einkommen- und Gewerbe-
steuer unterliegen.

Als Indiz für das Vorliegen eines gewerbli-
chen Grundstückshandels gilt die Veräuße-
rung mehrerer Immobilien innerhalb eines 
kurzen Zeitraums. Die Veräußerung von mehr 
als 3 Objekten innerhalb eines Zeitraums 
von 5 Jahren ist grundsätzlich gewerblich. 
Als Objekte zählen Immobilien, bei denen 
zwischen Errichtung, Erwerb oder Moderni-
sierung und Veräußerung ein enger zeitlicher 
Zusammenhang besteht. 

Die Veräußerung einer Immobilie, die im 
Eigentum einer Personengesellschaft steht, 
bzw. die Veräußerung der Anteile an einer 
grundstücksverwaltenden Personengesell-
schaft, wird auf Ebene des Gesellschafters 
wie eine direkte Veräußerung berücksich-
tigt. Aus dem Urteil des BFH vom 5.6.2008 
(Az IV R 81/06) ist zu entnehmen, dass in-
sofern auch Veräußerungen im Rahmen 

von gewerblich geprägten Personengesell-
schaften zu berücksichtigen sind. 

Im entschiedenen Fall gründete eine ge-
werblich geprägte GmbH & Co. KG, deren 
Gesellschaftszweck der Erwerb und die Ver-
waltung von Immobilien war, zusammen 
mit ihrer Komplementär-GmbH mehrere 
Personengesellschaften. Ende 1993 erwar-
ben mehrere dieser Immobiliengesellschaf-
ten jeweils eine Immobilie; kurz darauf 
veräußerte die KG die Anteile an den Im-
mobiliengesellschaften mit Gewinn. 

Die KG vertrat die Ansicht, dass es sich bei 
den Gewinnen aus der Veräußerung der 
Immobiliengesellschaften um außerordent-
liche Einkünfte handelt, die nicht gewerbe-
steuerpflichtig und bei ihrem Gesellschafter 
als außerordentliche Einkünfte begünstigt zu 
besteuern seien. 

Der BFH hat sich dieser Sichtweise nicht 
angeschlossen. Er hat vielmehr die zur Ab-
grenzung einer vermögensverwaltenden 
von einer gewerblichen Tätigkeit entwickel-
ten Grundsätze bei der Prüfung herange-
zogen, ob ein gewerblicher Grundstücks-
handel bei einer gewerblich geprägten KG 
vorliegt. Auch bei dieser ist anhand des Um- 
fangs und des zeitlichen Ablaufs der Ver-
äußerungen zu beurteilen, ob ein gewerb-

licher Grundstückshandel vorliegt. Für die 
Beurteilung macht es danach keinen Unter-
schied, ob Grundstücke direkt oder Anteile 
an einer Immobiliengesellschaft veräußert 
würden. Beide Varianten müssten zu identi-
schen steuerlichen Folgen führen. 

Liegt – wie im Urteilsfall – ein gewerblicher 
Grundstückshandel vor, so sind die Ver-
äußerungen bei der KG laufende und kei-
ne außerordentlichen Geschäftsvorfälle, die 
entsprechend bei der KG der Gewerbesteu-
er und beim Gesellschafter dem regulären 
Einkommensteuersatz unterliegen. Diese 
Wertung erfolgt unabhängig von der Beur-
teilung bei der Gesellschaft, deren Anteil 
veräußert wurde. 

Veräußert der Gesellschafter selbst Immobili-
en, sind die Veräußerungen über gewerblich 
geprägte Gesellschaften als Zählobjekte zu-
sätzlich bei ihm zu berücksichtigen. Das Ur-
teil verdeutlicht einmal wieder, dass gewerb-
lich geprägte Personengesellschaften für den 
Gesellschafter bei den Voraussetzungen für 
einen gewerblichen Grundstückshandel keine 
abschirmende Wirkung entfalten können.

Unternehmen
Verjährung von  
GmbH-Einlageforderungen
Die mit dem Verjährungsanpassungsge-
setz zur so genannten Schuldrechtsreform 
neu eingeführte 10-jährige Verjährungsfrist 
für Einlageforderungen der GmbH beginnt 
nach einem Urteil des BGH erst mit Inkraft-
treten der Schuldrechtsreform am 1.1.2002. 
Vor dem 1.1.2012 könnte eine Einlagefor-
derung daher wohl nur dann verjähren, 
wenn die vorher geltende 30-jährige Ver-
jährungsfrist früher abgelaufen wäre.

Der BGH hatte über folgenden Fall zu ent-
scheiden: Der Kläger machte als Insolvenz-
verwalter über das Vermögen einer GmbH 
gegen den Beklagten als deren Alleingesell-
schafter einen Anspruch auf Zahlung der 
Stammeinlage geltend. Der Beklagte hatte 
die 1989 fällig gewordene Bareinlage zwar 

zunächst an die Gesellschaft gezahlt; dieser 
Leistung kam jedoch wegen Umgehung 
der Kapitalaufbringungsvorschriften über-
wiegend keine Tilgungswirkung zu. Vor Ge-
richt hatte sich der Beklagte mit dem Argu-
ment verteidigt, dass die Einlageforderung 
verjährt sei.

Nach Ansicht des BGH ist die Überleitungs-
vorschrift des Art. 229 § 12 Abs. 2 EGBGB 
dahin zu verstehen, dass in die neu einge
führte 10-jährige Verjährungsfrist für Ein-
lageforderungen frühestens der Zeitraum 
seit dem 1.1.2002 einzurechnen sei, und 
nicht etwa der bereits ab dem Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Einlageanspruchs in 
1989 verstrichene Zeitraum. Die Verjäh-
rung war danach noch nicht eingetreten.

Die Texte der Zeitschrift „Wirt
schaft&Steuern aktuell” sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität 
und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen.
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